
 

 

Informationsblatt für Mitglieder, Mieter und alle Interessenten          2. Ausgabe 2025 
 

Schon 30 Jahre als 
Wohnungsgenossenschaft 

für Sie da! 
 

Sehr geehrte Mitglieder, Mieter und interessierte Leser! 
 

Die kalte Jahreszeit hat begonnen und jeder von uns freut sich über eine warme Wohnung. Doch 
fast jeder Mieter macht sich Gedanken um die Heizkosten. Deshalb möchten wir in dieser 
Ausgabe unseres Infoblattes auf diese und andere Fragen genauer eingehen. Dabei werden viele 
neue Erkenntnisse zutage treten, mit denen jeder eine warme Wohnung haben kann, ohne dass 
die Nebenkosten nicht mehr bezahlbar sind. Übrigens ist es am 15.12.2025 bereits 30 Jahre her, 
als sich aus einem Mieterselbsthilfeverein heraus eine neue Wohnungsgenossenschaft 
gegründet hat, um Ihnen top sanierten und bezahlbaren Wohnraum in der Oberlausitz anbieten 
zu können. Im Innenteil erfahren Sie mehr. Seien Sie gespannt, was wir noch für Sie 
zusammengestellt haben. 
 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen der Vorstand, 

der Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der WGO! 
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Unsere Gästewohnung in Löbau - einfach zum Wohlfühlen! 
 
Sichern Sie sich Ihre Buchung für 2026! 
 
Testen Sie doch einfach mal unsere Gästewohnung, indem Sie Ihren 
Besuch dort unterbringen! Ihre Buchungsanfragen nimmt Frau 

Reuschel unter  03585 490140 gern entgegen. 

 
 

Für weitere Infos einfach den QR-Code 

scannen! 
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30 Jahre WGO - ein Hoch auf unsere Mitglieder und Mieter! 
 
Aus Erfahrung klug – könnte man auch im Falle unserer Festveranstaltung 
zur 30-Jahrfeier der WGO in der Blumenhalle in Löbau am 17. September 
dieses Jahres sagen. Diese haben wir in den Sommer vorgezogen, da bei 
den letzten Feiern es unter Umständen ganz “schöne“ Wetterkapriolen 
gegeben hat. Sturm oder Schnee wollten wir unseren Mitgliedern und 
Gästen nicht zumuten – dafür aber ein amüsantes Rahmenprogramm, von 
dem die Mitglieder heute noch schwärmen. Als Gast und Moderator war 
Heiko Harig eingeladen, der natürlich seine Oma Gertrud mitgebracht hat 

            . Neben zahlreichen Auszeichnungen und kulturellen Einlagen kam 

auch das kulinarische Erlebnis nicht zu kurz. Kurzum – es hat allen 
Teilnehmern Freude gemacht und für uns war es auch ein Anlass Firmen 
einzuladen, um uns für die jahrelange und tolle Zusammenarbeit zu 
bedanken. 
 
Doch auch zu der Frage eines Mieters, ob man sich das Geld nicht hätte 
sparen können, möchten wir eine Antwort geben: Wir sagen ganz klar nein 
– wer daran spart, sich bei anderen Menschen zu bedanken und etwas 
Freude in den oft sehr anstrengenden Tag zu bringen, der kann sich gleich 
aufgeben – er wird nie mit sich selbst zufrieden sein! Denken Sie positiv 
und seien Sie freundlich zu anderen Menschen – das Glück und die Freude 
kommt doppelt zurück! Probieren Sie es aus! 
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Sie haben Fragen zum Heizen - wir antworten! 
 
Wir wurden vor kurzem wieder gefragt, wie eigentlich die Thermostate an den 
Heizkörpern funktionieren und wie man damit Geld sparen kann. Was wir oft 
als Selbstverständlichkeit betrachten, ist für unsere Mieter aber sehr 
interessant und viele haben da tatsächlich bisher falsche Vorstellungen 
gehabt. Um diesen Artikel trotzdem kurz zu halten versuchen wir die Antwort 
zusammenzufassen und nicht beim technischen Urschleim anzufangen. 
Deshalb – egal wie es funktioniert – aber an dem Heizkörperthermostat stellen 
Sie die Temperatur ein, die der Raum bekommen soll. Um den Rest kümmert 
sich das Thermostat alleine! Somit sollte man dieses nur 1x einstellen (nicht 
täglich und auch nicht früh oder abends) sondern 1x und dann in Ruhe lassen. 
Auch wenn wir nicht genau auf die Funktionsweise eingehen, aber das 
Thermostat sorgt dafür, dass der Heizkörper warm wird, wenn es im Raum zu 

kalt ist und genauso wenn es im Raum zu warm wird, dass der Heizkörper kalt wird. Wer sich 
über dieses Prinzip im Klaren ist, der kümmert sich eigentlich gar nicht mehr um die Heizung, 
wenn er einmal die passende Einstellung für den jeweiligen Raum gefunden hat. 
 
Und genau an der Stelle verweisen wir auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, welche wir Ihnen 
nicht vorenthalten wollen. So hat das Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) festgestellt, dass es 
in gut gedämmten Gebäuden “keinen Sinn macht“ die Raumtemperaturen nachts abzusenken. 
Die Verluste durch häufiges Aufheizen/Abkühlen sind vermeidbar. Erst recht sollte kurzzeitiges 
Absenken der Raumtemperaturen vermieden werden, da die meisten Bauteile in den 
Wohngebäuden eine thermische Trägheit besitzen. Mit anderen Worten – selbst für das 
kurzzeitige Querlüften kann die Heizung auf der normalen Stellung verbleiben. Langes 
Wohnungslüften mit angekippten Fenstern ist genau das Gegenteil vom Energiesparen! 
 
Ergo: Man kann mit einem langen Lüften nicht nachholen, was man bisher versäumt hat. 
2-3-mal täglich für maximal 5 Minuten Lüften und dabei einen richtigen Durchzug schaffen, 
das ist am effektivsten und spart richtig viel Heizenergie. Das entlastet auch den 
Geldbeutel. 
 
Künftig werden Heizungsanlagen außerdem genau darauf ausgelegt sein, dass die Leistung für 
ein schnelles Aufheizen der Wohnung gar nicht mehr möglich ist. Besonders bei niedrigen 
Vorlauftemperaturen und dem Einsatz von Wärmepumpen ist eine konstante Raumtemperatur 
noch wichtiger. Das zur Heizungsanlage im Keller zurückfließende Wasser ist fast kalt und kann 
viel effektiver erwärmt werden – was die Kosten weiter senkt! 
 
Fragen Sie uns ruhig, wenn etwas nicht verstanden wird – wir erklären es Ihnen. Eine E-Mail an 
die WGO mit Angabe Ihres Namens, der Telefonnummer und der Adresse reicht und wir rufen 
zurück. 

 
 

 
 

www.facebook.com/wgoloebau 
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Mitarbeiter-Jubiläen 
 

Schon wieder zwei Jubiläen von Mitarbeitern der WGO       . Einer unserer Hauswarte, Herr Brun, 

ist genauso wie Ihre Ansprechpartnerin im Liegenschaftsmanagement, Frau Schmidt, nun schon 
ganze 10 Jahre bei uns im Unternehmen. Sie sorgen im Prinzip beide dafür, dass Sie sich in Ihrer 
Wohnung wohlfühlen – der Eine draußen an und in den Objekten (koordiniert unter anderem 
Firmen vor Ort und sorgt dafür, dass die Gebäude nicht im 

Unkraut versinken        ) und die Andere im Büro, wenn mal 

etwas nicht funktionieren sollte. Beiden möchten wir an 
dieser Stelle auch einmal herzlich Danke sagen für die 
geleistete Arbeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Großprojekt Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage - der aktuelle Stand 
 
Gut Ding will Weile haben – so könnte man das Großprojekt Wärmepumpe am Standort Kittlitz 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt zusammenfassen. Doch nun erst einmal die gute Nachricht – die 
Anlage läuft und pünktlich zu Beginn der Heizsaison ist alles wieder warm. Doch der Teufel liegt 
ja bekanntlich im Detail. So ist es jetzt noch an der Zeit Feinabstimmungen an der Anlage 
vorzunehmen. Dadurch wird die Laufzeit der Wärmepumpen noch weiter effektiviert und die 
Einbindung des Solarstroms noch optimiert. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit aber schon 
einmal bei der Firma Rohrleitungs- und Heizungsbau Löbau GmbH und der Firma FP-
Solartechnik aus Kittlitz für die bisher geleistete Arbeit bedanken, welche die Grundlage für die 
von uns weiterhin angestrebte Zusammenarbeit ist. Da die Wärmewende aus unserer Sicht sich 
immer noch am Anfang befindet, stehen mit Sicherheit noch weitere Projekte an. 
 
Viele Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsverwaltungen haben sich inzwischen auch bei 
uns gemeldet und wollen mehr über die Anlage erfahren. Deshalb schließen wir nicht aus, dass 
es mal einen Tag der offenen Tür geben wird, bei dem wir uns allen Fragen dazu stellen. Bis 
dahin nutzen hoffentlich auch noch die Mieter unser Angebot, sich umgehend bei uns zu melden, 
wenn etwas in den eigenen “4 Wänden“ noch nicht optimal läuft – egal ob Geräusche oder 
Heizleistung. 
 
Gerne berichten wir weiter, denn 2026 wird das erste Jahr, in dem die Heizung das ganze Jahr 
läuft und Ergebnisse bringt. Erste Analysen sind vielversprechend, denn gerade das Thema PV-
Strom bei schlechtem Wetter ist von sehr großem Interesse bei allen Beteiligten – wir haben es 
in der Planung bedacht.  
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Plötzlich ausgesperrt - was tun? 
 
Wem ist es noch nicht passiert? Gerade will man den Müll herausbringen und zack, fällt hinter 

einem die Wohnungstür zu. Schlüssel dabei? Fehlanzeige          - was nun? Wenn man Glück hat, 

ist das Handy dabei und man kann sich irgendwie selbst helfen. Doch genau da lauern heutzutage 
die Gefahren, wie Mitarbeiter von uns bei einer vor kurzem durchgeführten Weiterbildung 
erfahren haben. Deshalb heute ein paar wichtige Hinweise, die sich jeder Mieter merken sollte: 
 

- Schlüsseldienste aus dem Internet zu suchen, kann schnell sehr teuer werden, denn oft 
täuschen diese eine Telefonnummer mit einer Ortsvorwahl vor! 
 

- Aus diesem Grund hat die WGO an den hauseigenen Infotafeln einen 
Schlüsseldienst aufgeführt, mit dem wir bereits seit Jahren zusammenarbeiten 
und zu dem wir Vertrauen haben. Dies kann Sie vor hohen Kosten schützen. 
 

- Wichtig trotzdem und überall: Klären Sie am Telefon bereits den Preis für 
die Öffnung! 
 

- Vergessen Sie nicht nach den Kosten für die Anfahrt zu fragen, denn die 
können sonst teuer werden, wenn Sie eine Firma beauftragen, die ihren 
Geschäftssitz weit weg von Ihrem Wohnort hat. Fragen Sie, welche Kosten noch 
hinzukommen können. 
 

- Lassen Sie sich eine detaillierte Rechnung geben! Diese kann man im 
Zweifel auch von einer Verbraucherzentrale prüfen lassen. 

 

- Letzter und wichtigster Hinweis: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – das macht 
kein seriöser Schlüsseldienst! 

 
Viele Jahre Erfahrungen geben uns Hinweise auf die lauernden Gefahren und doch wünschen 
wir Ihnen, dass es gar nicht erst passiert! Kleiner Tipp am Rande – wenn man sich wirklich gut 
mit einem Nachbarn oder Bekannten in der Nähe versteht, kann man (für den Ernstfall) auch dort 
einen Schlüssel (z. B. in einem versiegelten Briefumschlag) hinterlegen. Dann muss derjenige 
nur noch da sein, wenn man ihn/sie braucht. Bleiben Sie uns gewogen. 

 
 
ARD - Doku über Immobilienhaie 
 
Es gibt bereits viele Vorurteile von Mietern gegenüber ihrem Vermieter. Deshalb 
zeigen wir mit unserer Arbeit, dass wir am Wohle unserer Mieter interessiert 
sind. Das ist quasi eine der Kernaufgaben einer Wohnungsgenossenschaft. 
 
Und dann gibt es die ARD, die eine “Doku“ über Immobilienhaie dreht und den 
Vermieter damit faktisch zum Feindbild erklärt. Deshalb müssen wir uns auch 
fragen, ob es überhaupt eine Dokumentation (Doku) ist, wenn doch 
Schauspieler verwendet werden? 
 
Bilden Sie sich doch mal eine eigene Meinung – in der ARD-Mediathek ist der 
Film „Crashkurs für Immobilienhaie“ bestimmt noch verfügbar. 
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Betriebskosten aktuell 
 
Alle Jahre wieder oder so ähnlich. Dabei geht es nicht um Weihnachten, 
sondern um unsere Betriebskostenabrechnung, die im August planmäßig auf 
den Weg in die Haushalte der WGO gebracht wurde. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken, die mit ihrer 
Arbeit dafür Sorge getragen haben, dass die Abrechnung rechtzeitig erstellt und 
verteilt worden ist. „Wie zur Bescherung an Weihnachten“ konnte sich der Großteil unserer 
Bewohner dennoch fühlen, denn es gab ähnlich wie im Vorjahr viele Guthaben und damit eine 
Menge Geld zurück. Die Nachzahlungen haben gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen, 
allerdings überwiegen die Guthaben immer noch recht deutlich. 
 

Hinweis in eigener Sache! 
In der Betriebskostenabrechnung bitten wir Mieter, die ihre Miete selbst überweisen, 
bei Guthaben um Mitteilung der aktuellen Bankverbindung und das im Zweifel jedes 
Jahr aufs Neue. Das ist kein böser Wille, sondern soll verhindern, dass Geld auf 
falsche Konten überwiesen wird. Ob die Bankverbindung vom Vorjahr noch aktuell 
ist oder nicht, können wir nicht wissen. Dennoch bleibt jedes Jahr ein nicht 
unerheblicher Betrag an Guthaben längere Zeit auf den Mieterkonten stehen, da wir 
keine aktuelle Bankverbindung erhalten bzw. diese erst sehr spät mitgeteilt wird. 
Sie können uns Ihre Bankverbindung ganz einfach per E-Mail, telefonisch oder auch 
per Post mitteilen. Vielen Dank fürs Mitmachen! 

 
Ankündigung von Kostensteigerungen - es hört nicht auf 

 
Ganz so gravierend wie sich das der ehemalige Arbeitsminister mit der Steigerung des 
Mindestlohns vorgestellt hat wird es doch nicht (vorerst). Was aber bereits feststeht und durch 
die Mindestlohnkommission beschlossen wurde, ist der Anstieg von derzeit 12,82 €/Stunde auf 
13,90 €/Stunde ab dem 01.01.2026 und 14,60 €/Stunde ab dem 01.01.2027. Welche 
Auswirkungen das auf die Gesamtwirtschaft und das Preisniveau in Deutschland hat, dazu haben 
wir bereits in den letzten Ausgaben unseres Infoblattes berichtet. 
Das ist aber bei Weitem noch nicht alles. So haben wir kürzlich die nächste Information zur 
zweiten Stufe der Tariferhöhung im Gebäudereiniger-Handwerk ab dem 01.01.2026 erhalten. 
Demnach steigen die Löhne in der Lohngruppe 1 auf 15,00 €/Stunde und in der Lohngruppe 6 
(Fachkräfte der Glas- und Fassadenreinigung) auf 18,40 €/Stunde. 
Auch über das Thema CO2-Steuer haben wir Sie bisher auf dem Laufenden gehalten. Der Preis 
für 2026 steht derzeit noch nicht fest, soll aber zwischen 55 € und 65 € pro Tonne CO2 liegen. 
Jede Erhöhung schlägt sich in Heiz- und Warmwasserkosten nieder – insofern noch fossile 
Brennstoffe zum Einsatz kommen. Auch an der Zapfsäule beim Tanken werden wir die 
Auswirkungen im Geldbeutel spüren. 

 

  

BK 
2024 
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Tauben in Wohngebieten: Wenn die Plage zum rechtlichen 
Dilemma wird. 
 
In vielen Wohnquartieren wächst der Ärger: Tauben haben die 
Balkone, Fensterbretter und Absätze in der Fassade im Visier. Für 
Mieter bedeutet das Dreck, verschmutzte Außeneinrichtungen und die 
Sorge um Hygiene. Für Vermieter wird die Lage zugleich zu einem 
rechtlichen und praktischen Drahtseilakt, denn diese wollen im Sinne 
der Mieter für eine gute Wohnqualität sorgen, dürfen aber rechtlich 
kaum noch aktiv gegen die Vögel vorgehen. Doch was hat die WGO 
denn bereits unternommen? Wir begehen regelmäßig 
Leerwohnungen, um die Tauben nicht in Ruhe brüten zu lassen. Wir 
vergrämen Tauben mit Ultraschall-Quellen (hilft nicht)! Wir vergrämen 
Tauben mit Windspielen (hilft nicht)! Wir vergrämen Tauben mit 
Raubvogel-Attrappen (hilft nicht) – siehe Foto! Wir entfernen 
Taubendreck von Balkonen der Leerwohnungen. Somit können sich 
Tauben auch nicht an Brutmöglichkeiten gewöhnen. 
 

Trotz dieser Schritte bleibt der Erfolg aus: Viele Maßnahmen wirken kurzfristig oder gar nicht, 
Tauben gewöhnen sich an Attrappen und Geräusche. Expertenstimme: Schädlingsbekämpfer 
schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Ortsansässige Schädlingsbekämpfer sehen das 
Problem als strukturell. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen seien wirkliche, 
nachhaltige Eingriffe praktisch ausgeschlossen; tödliche Maßnahmen sind tabu. Als praktikable 
Alternativen nennen Fachleute komplizierte und teure Umrüstungen: jeden Balkon mit 
Vogelschutznetzen zu versehen, alle flachen Flächen an Gebäuden mit Spikes zu bestücken - 
Maßnahmen, deren Kosten und Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden und die das 
Problem nur verschieben würden. Auch der Einsatz echter Greifvögel sei nicht zuverlässig: Durch 
ein Überangebot an Tauben reiche die Beute oft, so dass Greifvögel nicht dauerhaft jagen und 
die Bestände nicht ausreichend dezimiert würden. 
 

Rechtlicher Hintergrund und seine Folgen 
 

Die aktuelle Rechtslage zielt stark auf den Schutz wildlebender Tiere. Das hat einen 
nachvollziehbaren ethischen Hintergrund, führt aber in Städten zu praktischen Einschränkungen: 
Viele klassische Bekämpfungsmethoden sind nicht zulässig. Folge ist ein Dilemma: Vermieter 
dürfen nicht einfach radikal eingreifen, Mieter leiden aber weiter unter einem veränderten 
Wohnumfeld. Die Folge sind erhöhte Reinigungsaufwendungen, zunehmende Konflikte zwischen 
Mietern und Vermietern und Frustration bei allen Beteiligten. 
 

Was hilft wirklich? Praktische, rechtlich verträgliche Ansätze 
 

¶ Prävention: Tauben nicht in Ruhe brüten lassen. Balkone lieber intensiver nutzen, statt sich 
selbst einzuschränken. 

¶ Systematische Reinigung: Regelmäßige Entfernung von Nestern und Kot an zugänglichen 
Stellen reduziert Anziehungspunkte für Tauben. 

¶ Information und Nachbarschaftsarbeit: Bewohner über richtige Verhaltensweisen informieren 
(kein Füttern, Abfall sichern) verringert Nahrungsquellen und hilft langfristig. 

¶ Gezielte Schutznetze an besonders betroffenen Balkonen: Wenn sie sinnvoll und rechtlich 
zulässig sind, können sie lokale Problempunkte entschärfen – helfen aber nicht 
flächendeckend! 

Fortsetzung Seite 9  
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Ein Appell an Politik und Verwaltung 
 
Das Konfliktfeld zeigt: Es braucht einen pragmatischen Ausgleich zwischen Artenschutz und 
städtischer Lebensqualität. Politik und Verwaltung sind gefordert, klare gesetzliche Rahmen zu 
schaffen, die humane, aber auch wirksame Maßnahmen ermöglichen - plus Förderprogramme 
für sinnvolle Maßnahmen an Bestandsgebäuden. Nur so lassen sich Kosten verteilen und 
nachhaltige Lösungen erreichen. 
 
Fazit 
Die Taubenplage ist kein reines Ärgernis: Sie ist ein Symptom für ein Versäumnis, urbane 
Ökologie, Rechtsschutz und Wohnqualität in Einklang zu bringen. Solange rechtliche Schranken 
praktikable Eingriffe verhindern und einzelne Maßnahmen nur kurze Effekte zeigen, bleiben 
Mieter verärgert und Vermieter handlungsunfähig. Eine langfristige Lösung braucht technisches 
Know-how, gezielte Investitionen und vor allem politische Weichenstellungen - andernfalls bleibt 
die Situation für Hauswarte, Vermieter und Bewohner weiter belastend. 

 
 

Glasfaser für Zittau - der aktuelle Stand 
 
Wir bekommen immer wieder Nachfragen von Mietern aus Zittau, wie 
es dort um das Thema „Schnelles Internet und TV über Glasfaser“ 
aussieht. Dazu wurden von mehreren Unternehmen aus der 
Wohnungswirtschaft schon Versuche unternommen eine gemeinsame 
Lösung für Zittau zu finden. Leider haben die Gespräche mit der 
Telekom, Vodafone (ehemals KabelDeutschland), PYÜR und auch der 
SachsenGigabit bisher zu keinem grundlegenden Erfolg geführt. Als 
Grund werden uns die hohen Ausbaukosten in Zittau und die zu hohen 
Kosten für die Mitbenutzung der Glasfaserleitungen der Stadtwerke 
Zittau genannt. Auch mit der OXG, die bereits in Zittau baut, sind 
Gespräche geplant, um ggf. mit dieser eine Einigung zu erzielen. Wenn 
Sie sich jetzt fragen: „Das kann doch nicht so schwer sein?“, dann 

müssen wir leider widersprechen, denn die Leitungen bis ins Haus sind nicht das Problem, 
sondern die Verfahrensweise im Gebäude mit der Leitungsführung und dem Anschluss wirklich 
jeder Wohnung und nicht mal da eine und eine Woche später mal dort eine. Das bringt nur Chaos 
und ständige Bauarbeiten in den Treppenaufgängen. Das wollen wir im Interesse unserer Mieter 
vermeiden. Dennoch sind wir uns sicher, einen fairen Partner für die Wohnungswirtschaft in Zittau 
zu finden und werden Sie darüber weiterhin auf dem Laufenden halten. 
Zum Schluss bleibt uns jedoch nur eine Bemerkung zu diesem Thema - Zittau ist der letzte 
Standort, für den es noch keine Lösung gibt. 
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Unsere Rechtsecke - Der Bundesgerichtshof (BGH) aktuell 
 

Ein Mieterhöhungsverlangen auf die ortsübliche Vergleichsmiete ist nicht 
allein deshalb unwirksam, nur weil es sich bei den Vergleichswohnungen 
um öffentlich geförderten, preisgebundenen Wohnraum handelt. 
 

Im vorliegenden Fall streiten ein Vermieter als Kläger und ein Mieter als 
Beklagter um die Rechtmäßigkeit einer Mieterhöhung nach § 558 BGB 

(Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete). Die Mieter bewohnen eine Wohnung in 
einem Gebäudekomplex, für dessen Errichtung in den Jahren 1966/1971 Fördermittel bewilligt 
wurden und die Wohnungen dadurch einer Preisbindung unterliegen. Der Vermieter begehrte im 
Jahr 2016 eine Zustimmung zur Mieterhöhung, die im Ergebnis einer Zielmiete von 5 €/m² 
entspricht. Dazu hat der Vermieter fünf Vergleichswohnungen als Begründung angegeben mit 
Mietpreisen, die zwischen 5,08 €/m² und 5,16 €/m² liegen. Dabei handelt es sich ebenfalls um 
öffentlich geförderten preisgebundenen Wohnraum. Die Mieter als Beklagte verweigern die 
Zustimmung. Beim Amtsgericht als erste Instanz und beim Landgericht als Berufungsgericht hatte 
die Klage keinen Erfolg. Als Begründung führte das Berufungsgericht im Wesentlichen an, dass 
die Mieterhöhung den formellen Anforderungen des § 558a Abs. 1, 2 Nr. 4 BGB nicht gerecht 
werde. Zwar sei es möglich mit Verweis auf mindestens 3 Vergleichswohnungen die 
Mieterhöhung zu begründen, jedoch kämen nach deren Auffassung in Auslegung der §§ 558 ff. 
BGB nur Wohnungen des preisfreien Wohnungsmarktes in Betracht. Nur so könne sichergestellt 
werden, dass die Mieter ungefähr abschätzen können, ob die verlangte Miete noch der maximal 
zulässigen ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 Abs. 2 Satz 2 BGB entspreche oder diese 
übersteige. Öffentlich geförderter Wohnraum habe gemäß § 558 Abs. 2 Satz 2 BGB bei der 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete außer Betracht zu bleiben. Selbst wenn, wie im 
vorliegenden Fall die Wohnung, für welche die Mieterhöhung begehrt wird, der Preisbindung 
unterliege, gelte der Grundsatz, dass der Maßstab für die Erhöhung allein der preisfreie 
Wohnungsmarkt sei. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Mit seinem Urteil 
vom 18. Dezember 2019 – VIII ZR 236/18 hat der BGH das Urteil des Berufungsgerichts 
aufgehoben und da die Sache hinsichtlich Begründetheit der Klage auf Zustimmung zur 
Mieterhöhung nicht entscheidungsreif ist, zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückverwiesen. Im Wesentlichen führt der BGH zur Begründung dazu wie 
folgt aus. Der Anspruch auf Zustimmung zu der begehrten Mieterhöhung kann mit der 
Begründung des Berufungsgerichts nicht verneint werden. Auch das die formellen 
Voraussetzungen des § 558a Abs. 1, 2 Nr. 4 BGB allein dadurch nicht vorliegen, weil die 
Vergleichswohnungen der Preisbindung unterliegen, ist nicht zutreffend. Der Vermieter kann die 
Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn 
die Miete seit 15 Monaten unverändert ist. Das Erhöhungsverlangen ist in Textform zu erklären 
und zu begründen. Zur Begründung kann auf entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare 
Wohnungen Bezug genommen werden, wobei die Benennung von drei Wohnungen ausreichend 
ist. Das ist vorliegend der Fall. Der Mieter soll durch die Begründung des Erhöhungsverlangens 
in die Lage versetzt werden, dessen sachliche Berechtigung zu überprüfen, um überflüssige 
Prozesse zu vermeiden und um sich darüber schlüssig werden zu können, ob er dem 
Erhöhungsverlangen zustimmt oder nicht. Überhöhte Anforderungen an das 
Begründungserfordernis dürfen im Hinblick auf das Grundrecht des Vermieters in Bezug auf Art. 
14 Abs. 1 GG (Grundgesetz) nach ständiger Rechtsprechung des BGH nicht gestellt werden. Aus 
der Regelung des § 558a Abs. 2 Nr. 4 BGB ergibt sich gerade nicht eine solche Einschränkung, 
dass nur Wohnraum aus dem preisfreien Segment herangezogen werden kann. Diese Regelung 
bezieht sich vielmehr auf die Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete, nicht aber auf die 
Benennung von den drei Vergleichswohnungen.  
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Was Sie noch wissen sollten! 
 

Hinweise zum Brandschutz allgemein ï speziell 
Hinterlassenschaften von Feuerwerk 
 
Da mittlerweile kein Jahr mehr vergeht, in dem wir keinen Brandschaden 
zu verzeichnen haben, werden wir nicht müde, um Sie für das Thema 
weiter zu sensibilisieren. Bei genauer Betrachtung von den Schäden der 
letzten Jahre ist zu erkennen, dass sowohl vom Zeitraum, als auch von 
der Art der Brandereignisse, Brände in der Vorweihnachtszeit bis über 
den Jahreswechsel auch bei uns gehäuft auftreten und nicht selten im 
Zusammenhang mit abgebranntem Feuerwerk stehen. Zum Glück 
hatten wir bisher keinen Personenschaden zu verzeichnen. Der 
materielle Schaden ging dabei schon mal bis in den 6-stelligen Bereich. 

Da sich jeder Brandschaden auch in der Schadensquote bei der Gebäudeversicherung 
niederschlägt, damit die Prämie in die Höhe treibt und letztendlich zu höheren Betriebskosten 
führt, sollte jeder ein Interesse daran haben, Brandschäden von vornherein zu vermeiden – jeder 
Schaden ist einer zu viel! 
 
Darum unsere Empfehlung, wenn überhaupt, dann auch nur in Deutschland zugelassenes 
Feuerwerk zu verwenden und die Hinterlassenschaften richtig zu entsorgen. Bei der Entsorgung 
ist voreiliges Handeln nicht angebracht. Speziell Feuerwerksbatterien, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreuen, sind sehr tückisch in Bezug auf ihr Verhalten nach dem Abbrennen. Auch 
noch Stunden nach dem eigentlichen Zünden glimmen diese im Inneren weiter und können so 
bei unsachgemäßem Umgang damit einen Brand verursachen, z. B. bei voreiliger Entsorgung in 
der Restmülltonne. Darum: abgebranntes Feuerwerk erst am Folgetag einsammeln und 
anschließend entsorgen, sollte es recht trocken sein, kann Wässern der Feuerwerksrückstände 
nicht schaden. Niemals abgebranntes Feuerwerk in der Wohnung, im Haus oder im Keller lagern! 
Ebenfalls nicht, wenn Sie dies in eigentlich nicht brennbaren Gefäßen sammeln. 
 
Wir hoffen auf Ihre Vernunft und den gesunden Menschenverstand, damit nicht erst Personen zu 
Schaden kommen. Vielen Dank! 
 
 

Entlastungen für Arbeitnehmer und die Gastronomie 
 
Die Pendlerpauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wird 
dauerhaft zum 1. Januar 2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht. 
Bisher gab es für die ersten 20 Kilometer 30 Cent pro Kilometer und ab dem 
21. Kilometer waren es auch schon die 38 Cent. Dies wird nun vereinheitlicht 
und soll eine spürbare Entlastung für alle bringen, die größere Entfernungen 
bei ihrem Arbeitsweg in Kauf nehmen müssen. 
 
Die Umsatzsteuer in der Gastronomie für Speisen (außer Getränke) wird 
vom 1. Januar 2026 von derzeit 19 Prozent auf 7 Prozent reduziert. Das wird 
in den seltensten Fällen zu sinkenden Preisen für den Restaurantbesuch 
führen, soll aber die ohnehin durch Corona gebeutelte Gastronomie stärken. 
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        Juli    August 
Marina Machate   65 Jahre  Rita Lucke    60 Jahre 
Axel Göpfert   65 Jahre  Heiko Süßenbach   60 Jahre 
Heidrun Charnetzki  81 Jahre  Werner Gruber   89 Jahre 
Helga Urban   85 Jahre  Sigrid Notfulla   92 Jahre 
Prof. Dr. sc. Gert Kämmler 85 Jahre  Franz-Heinrich Schulze  92 Jahre 
Prof. Dr. sc. Wilfried Roscher 88 Jahre 
 
 

   September             Oktober 

Hannelore Stengel  70 Jahre  Klaus-Dieter Neumann  75 Jahre 
Norbert Geyer   70 Jahre  Adolf Hanke    87 Jahre 
Christa Fischer   84 Jahre  Gottfried Michel   88 Jahre 
Ernst Weyer   84 Jahre  Rosemarie Matyschok  89 Jahre 
Werner Triegel   90 Jahre 
Margarete Raulin   91 Jahre 
 
 

    November                    Dezember 

Renate Löser   82 Jahre  Christiane Meistring   82 Jahre 
        Maria Juranek   94 Jahre 
        Günter Bula    95 Jahre 
        Walter Rafelt    97 Jahre 
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Hinweis: Für die von Dritten zugearbeiteten Inhalte übernimmt die WGO keine Gewähr auf Richtigkeit 

der Aussagen und verweist darauf, dass die dargestellten Meinungen nicht mit denen der 
WGO übereinstimmen müssen. 

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und 
personenbezogenen Hauptwörtern in unserem Info-Blatt auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet 
ausdrücklich keine Wertung. 

Der Vorstand, die Mitglieder des 
Aufsichtsrates und die Mitarbeiter 
der WGO gratulieren allen Jubilaren 
und wünschen beste Gesundheit und 
Wohlbefinden. 

Gratulation 
den 

Jubilaren 
 
 
 
 
 
 
 


